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Ergebnisniederschrift über die 
2. Sitzung des Kommunalen Rates 

in der 5. Sitzungsperiode 
am 6. Juli 2015 in Mainz 

Sitzungsbeginn: 	14.00 Uhr 
Sitzungsende: 	15.50 Uhr 
Vorsitz: 	 Staatsminister Roger Lewentz 
Teilnehmer: 	 siehe Anwesenheitsliste Anlage 

geänderte Tagesordnung 

Tagesordnungspunkte Unterlagen / Hinweise 

1.  Niederschrift über die 1. Sitzung vom 13. April 2015 übersandt mit Schreiben 
vom 24. April 2015 

2.  Gesetz zur Verwirklichung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern im öffentlichen Dienst (Landes- 
gleichstellungsgesetz — LGG) 

KR 5/9 (MIFKJF) 
siehe Anlage 

3.  ... Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahme- 
gesetzes 

KR 5/25 (MIFKJF) 
übersandt mit Schreiben 
vom 30. Juni 2015 

4.  Entwurf einer Zweiten Landesverordnung zur Ände- 
rung der Landesverordnung über das Landesentwick- 
lungsprogramm (Zweite Teilfortschreibung LEP IV) 

KR 5/23 (MWKEL) 
siehe Anlage 

5.  Landesgesetz zur Änderung des Finanzausgleichsge- 
setzes und der Gemeindeordnung 

KR 5/19 (ISIM/3) 
siehe Anlage 

6.  Verschiedenes 

Herr Staatsminister Roger Lewentz eröffnet die Sitzung. 
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Ergebnisniederschrift über die 2. Sitzung 
des Kommunalen Rates am 6. Juli 2015 in Mainz 

Er stellt fest, dass 

- zu dieser Sitzung mit Schreiben vom 17. Juni 2015 ordnungsgemäß und fristge-
recht eingeladen, 

die Sitzung im Staatsanzeiger Nr. 23 vom 29. Juni 2015 öffentlich bekannt ge-
macht wurde, 

Für die Sitzung haben sich entschuldigt: 

Herr Landrat Dr. Hirschberger, 
Herr Oberbürgermeister Dr. Matheis, 
Herr Oberbürgermeister Kissel, 

- Herr Bürgermeister Spiegler, 
Herr Stadtbürgermeister Seebald, 
Frau Bürgermeisterin Birk und ihre Vertreterin Frau Beigeord- 
nete Eder, 

entschuldigt fehlen und 

- der Kommunale Rat beschlussfähig ist. 

Zur Schriftführerin beruft er Frau Margit Schneider. 
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Ergebnisniederschrift über die 2. Sitzung 
des Kommunalen Rates am 6. Juli 2015 in Mainz 

TOP 1 Niederschrift über die Sitzung des Kommunalen Rates vom 
13. April 2015 

Die Mitglieder erheben keine Bedenken gegen die Niederschrift über die Sit- 
zung vom 13. April 2015. 
Die Niederschrift wird genehmigt. 
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Ergebnisniederschrift über die 2. Sitzung 
des Kommunalen Rates am 6. Juli 2015 in Mainz 

TOP 2 "Gesetz zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern 
im öffentlichen Dienst (Landesgleichstellungsgesetz — LGG)" 

Drucksache KR 5/9 (MIFKJF) 

Das Ministerium für Integration, Familie, Kultur, Jugend und Frauen wird ver-
treten durch Frau Staatssekretärin Gottstein, Frau Groh-Peter und Herrn Dr. 
Edinger. 

Frau Staatssekretärin Gottstein erläutert, dass nunmehr ein 20 Jahre altes 
Gesetz der Gleichstellung überarbeitet worden sei. Da seien Anpassungs-
leistungen notwendig gewesen. Die Praxis zeige, dass die Gleichstellung von 
Frauen und Männern im öffentlichen Dienst vorangekommen, aber noch 
nicht erreicht sei. Handlungsbedarf zeige sich insbesondere in der nach wie 
vor bestehenden Unterrepräsentanz von Frauen in Führungsfunktionen, 
Gremien und höheren Entgelt- und Besoldungsgruppen. Das betreffe nicht 
nur den Landesdienst sondern auch die Kommunalverwaltungen. Trotz zahl-
reicher Bemühungen in der Vergangenheit sei eine Gleichstellung von Frau-
en und Männern in diesen Bereichen noch nicht erreicht. Aus diesen Grün-
den sei eine Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes erforderlich. 
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und einem zuneh-
menden Wettbewerb um Ressourcen komme der Gleichstellungspolitik eine 
wichtige Querschnittsaufgabe zu. 
Zu beachten seien das altersbedingte Ausscheiden von Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes sowie die gesamte Arbeitsmarktsituation. Hier müsse 
man die Konkurrenz des öffentlichen Dienstes zur Privatwirtschaft sehen. Zu 
berücksichtigen seien auch die einzelnen Lebensphasen der Mitarbeiter, was 
mehr. Flexibilität erfordere. Ein wesentliches neues Ziel sei daher die Verein-
barkeit von Beruf und Familie. Dies alles werde mit geeigneten Maßnahmen 
begleitet. 
Der vorliegende Gesetzentwurf enthalte entsprechende Regelungen zur Wei-
terentwicklung der bestehenden Instrumente. Fördermaßnahmen zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie, zu Teilzeit, Beurlaubung, Beförderung, Einstel-
lung usw. werden verbindlicher festgeschrieben. 
Die Aufgaben und Rechte der Gleichstellungsbeauftragten und ihren Vertre-
terinnen werden konkretisiert, die Gleichstellungsbeauftragte erhält ein Kla-
gerecht. Dies sei eine Regelung, die sich auch in Gleichstellungsgesetzen 
anderer Bundesländer sowie übrigens auch im Bundesgleichstellungsgesetz 
befinde. 
Neu sei auch die Regelung zur paritätischen Besetzung von Gremien. Hier 
übernehme man einen Ministerratsbeschluss aus dem Jahre 2009. Im Rah-
men des Anhörungsverfahrens habe man eine Änderung vorgenommen. Von 
den Vorgaben der Gremienregelung könne nun auch abgewichen werden, 
wenn der entsendenden Stelle die Einhaltung aus tatsächlichen Gründen 
nicht möglich sei. 
Bei der Regelung zur Vergabe öffentlicher Aufträge sei der Vorschlag der 
Kommunen aufgegriffen worden. 
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Ergebnisniederschrift über die 2. Sitzung 
des Kommunalen Rates am 6. Juli 2015 in Mainz 

Dort sei in § 33 des Entwurfs Bezug genommen worden auf die entspre-
chende Verwaltungsvorschrift Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen 
in Rheinland-Pfalz. 
Neben den genannten neuen Regelungen werden auch Entlastungen für die 
Dienststellen geschaffen, wie beispielsweise das Führen einer Bewerbungs-
und Einstellungsstatistik; darauf werde verzichtet. Außerdem werde die 
Überprüfung der Gleichstellungspläne auf eine einmalige Umsetzungskon-
trolle (vorher zwei) reduziert. 
Im Anhörungsverfahren habe man viele Einwände geprüft und soweit es geht 
auch berücksichtigt. Der vorliegende Regelungsentwurf werde die berufliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern in ganz Rheinland-Pfalz weiter vo-
ranbringen. Er werde den Herausforderungen des demografischen Wandels 
Rechnung tragen und einen Beitrag dazu leisten, dass man gute Fachkräfte 
für den öffentlichen Dienst sichere. 

Herr Bürgermeister Söhngen verweist auf das Schreiben der Kommunalen 
Spitzenverbände vom 18. Mai diesen Jahres. 
Das leidige Thema "Öffentliche Aufträge" sei zum Glück aus dem Gesetz-
entwurf herausgenommen worden. 
Nunmehr seien noch der § 30 - Rechtsschutz (Klagebefugnis) mit einer Son-
derstellung der Gleichstellungsbeauftragten, der § 23 - Aufgaben- und Be-
fugnisse mit erheblichen Ausweitungen sowie die §§ 31 und 32 - Besetzung 
von Gremien / Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen strittig. Bei den 
letzteren Punkten könne nur die fachliche Eignung entscheidend sein. 
Da diese Punkte unzureichend und auch nicht brauchbar für die kommunale 
Ebene gelöst seien, könne der Gesetzentwurf nur abgelehnt werden. 

Herr Landrat Dupprä äußert sich dahingehend, dass er in weiten Passagen 
der Begründung von Frau Staatssekretärin Gottstein nicht folgen könne. 
Anhand von Beispielen aus seiner Verwaltung belegt er, dass seit Jahren 
Frauen verstärkt in Führungspositionen vertreten seien. 
Der weibliche Anteil in der Kommunalverwaltung in den jüngeren Jahrgängen 
sei deutlich über 50%. In der nachfolgenden Generation werden in den Spit-
zenpositionen zunehmend Frauen in Funktionen kommen. 
Auch hinsichtlich der Gremienbesetzung und der Beteiligung an privatrechtli-
chen Unternehmen müsse die fachliche Eignung entscheidendes Kriterium 
bleiben. Im Übrigen sei auch die Klagebefugnis in der vorgelegten Form nicht 
tragbar. Er bitte daher um Verständnis, dass er diesem Gesetzentwurf so 
nicht zustimmen könne. 

Herr Bürgermeister Schaaf schließt sich den Aussagen seiner Vorredner an 
und hegt starke rechtliche Zweifel, ob in § 33 eine Verwaltungsvorschrift Ge-
setzeskraft haben könne. 

Herr Dr. Edinger erklärt, dass für die Vergabe öffentlicher Aufträge die Ver-
waltungsvorschrift Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen in Rhein-
land-Pfalz dies regelt. Hier werde keine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz 
erhoben. 



- 6 - 

Ergebnisniederschrift über die 2. Sitzung 
des Kommunalen Rates am 6. Juli 2015 in Mainz 

Frau Bürgermeisterin Volk sieht ebenfalls bei dem § 30 - Klagebefugnis und 
auch bei dem § 33 - Aufträge und Vergabe so einige rechtliche Probleme. 
Aber ansonsten werde von ihrer Seite weiterer Handlungsbedarf zur Umset-
zung der Gleichstellung von Mann und Frau gesehen. Viele Regelungen sei-
en von Nöten, um diesem Ziel näher zu kommen. In Anbetracht der Tatsa-
che, dass es in Zukunft immer schwieriger werde insgesamt Personal für den 
öffentlichen Dienst zu gewinnen, sei es angebracht, so zu handeln. Es ma-
che natürlich Sinn, dass sich die Verwaltungsspitze und de!: Personalrat re-
gelmäßig mit der Gleichstellungsbeauftragten austauschen. Davon profitiere 
letztlich jede Verwaltung. 

Herr Reitzel hat zu dem Gesetzentwurf eine Reihe von Rechtsfragen, die aus 
seiner Sicht nicht zufriedenstellend geklärt seien. 
So seien die Bestimmungen des § 24 Abs. 4 - Sprechstunden der Gleichstel-
lungsbeauftragten nur für Frauen, des § 30 - Klagebefugnis der Gleich-
stellungsbeauftragten sowie § 32 - die Beteiligung an privatrechtlichen Un-
ternehmen äußerst bedenklich. Sie seien nicht im Einklang mit der Recht-
sprechung und stellen sogar einen Eingriff in die kommunale Selbstverwal-
tung dar. Nur weil der Bund dies im Klageverfahren ebenso regele, könne 
dies nicht für das Land gleich gesetzt werden. Diese Fragen gelte es zu klä-
ren 
Er sehe hier auch weniger das Bedürfnis an einer Neuregelung als eine klare 
ideologische Haltung, die durch die Gesetzgebung durchgesetzt werden sol-
le. 

Herr Bürgermeister Söhngen spricht sich ebenfalls noch einmal ganz deutlich 
gegen die Klagebefugnis der Gleichstellungsbeauftragten aus. 
Es könne nicht sein, dass hieraus eine Sonderstellung erwachse. Der Bund 
könne nicht mit den Ländern und den dazugehörigen Kommunen verglichen 
werden. Dies gelte es rechtlich zu klären. 

Herr Landrat Schartz hält ein solches Gesetz für nicht erforderlich. Auch er 
sieht die angesprochenen Rechtsfragen als nicht geklärt und auch als einen 
Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Darüber hinaus werden wieder 
neue Standards aufgebaut. 

Frau Staatssekretärin Gottstein erklärt, dass die Fragen beantwortet werden. 

Herr Dr. Edinger verweist darauf, dass es bei der Klage um die Klärung von 
Rechtsfragen gehe und das kommunale Selbstverwaltungsrecht insoweit 
nicht berührt sei. 

Frau Staatssekretärin Gottstein verweist nochmals auf die Regelungen des 
Bundes und der anderen Bundesländer. Dort sei die Klagebefugnis ebenso 
geregelt. Sie erläutert, dass die Gleichstellungsbeauftragten nur gegen die 
Verletzung ihrer Mitwirkungsrechte klagen könnten, also nicht gegen die ei-
gentlichen Ergebnisse von Entscheidungen der Kommune. Im Übrigen sei 
der Gesetzesentwurf auch vom Ministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz einer rechtlichen Prüfung unterzogen worden. Die Klagebefugnis der 
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des Kommunalen Rates am 6. Juli 2015 in Mainz 

Gleichstellungsbeauftragten werde insgesamt zu hoch angesiedelt und be-
treffe letztendlich nur wenige Fälle. Die Gremienbesetzung müsse landesweit 
gesehen werden und könne nicht nur auf die mit gutem Frauenanteil redu-
ziert werden. Insgesamt bestehe hier noch Nachholbedarf und der Anteil sei 
noch nicht befriedigend umgesetzt. Es werde hier vielmehr auch von Parität 
gesprochen und nicht von der Bevorzugung einer Gruppe. In § 32 sei im 
Hinblick auf gesellschaftsrechtliche Vorgaben bewusst nur von einem Hinwir-
ken die Rede. 

Frau Balthasar-Schäfer steht dem Thema grundsätzlich positiv gegenüber; 
nur lägen die Erfassungen fünf Jahre zurück und die jetzigen Entwicklungen 
seien andere. Sie habe keine Angst, da immer mehr Frauen in Führungs-
positionen kommen werden und der Anteil der Frauen im öffentlichen Dienst 
ehedem hoch sei. Die natürliche Entwicklung zeige, dass sich der Anteil der 
Frauen weiter erhöhen werde. 
Auch hinsichtlich der Klagebefugnis hat sie erhebliche Bedenken. Die vorge-
legten Regelungen seien so nicht erforderlich. 

Herr Wefelscheid bittet im Zusammenhang mit der Klagebefugnis der Gleich-
stellungsbeauftragten zu klären, wie der Begriff "Mitwirkung" zu interpretieren 
sei. Seines Erachtens sei hier eine Legaldefinition des Begriffs erforderlich. 
Alles andere lasse natürlich erheblichen Interpretationsspielraum für die 
Gleichstellungsbeauftragte. 

Frau Groh-Peter erläutert anhand des Gesetzes den Begriff "Mitwirkung". 
Dies bedeute, dass die Gleichstellungsbeauftragte in alle Maßnahmen der 
Behörde eingebunden werden solle. Dies habe man in § 24 Abs. 1 und 2 
unmissverständlich ausgeführt. 

Frau Staatssekretärin Gottstein wirbt nochmals für die Umsetzung des 
Gleichstellungsgedanken in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Ziel 
müsse es weiterhin sein, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. 
Diesen Prozess gelte es zu beschleunigen. 

Herr Bürgermeister Söhngen entgegnet, dass man ein politisches Programm 
nicht immer in Gesetzesform verwirklichen könne. 

Nach Abschluss der Diskussion stellt Herr Reitzel den Antrag, den Tagesord-
nungspunkt zu vertagen und die Antworten zur rechtlichen Prüfung des Ge-
setzes abzuwarten. 
Das vorsitzende Mitglied und Frau Staatssekretärin Gottstein verweisen auf 
den engen zeitlichen Rahmen des weiteren Gesetzgebungsverfahrens. 

Herr Minister Lewentz lässt über den weitergehenden Antrag von Herrn 
Reitzel abstimmen. 9 Mitglieder sind für die Vertagung, 11 Mitglieder votieren 
dagegen bei einer Stimmenthaltung. 
Danach lässt Herr Minister Lewentz über den Gesetzentwurf zur Reform 
gleichstellungsrechtlicher Vorschriften abstimmen. 
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Ergebnisniederschrift über die 2. Sitzung 
des Kommunalen Rates am 6. Juli 2015 in Mainz 

Ergebnis: 

Von den anwesenden Mitgliedern des Kommunalen Rates wird das 
"Gesetz zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern 
im öffentlichen Dienst (Landesgleichstellungsgesetz — LGG)" mehrheit-
lich bei einer Enthaltung abgelehnt. 
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Ergebnisniederschrift über die 2. Sitzung 
des Kommunalen Rates am 6. Juli 2015 in Mainz 

TOP 3 "... Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes" 

Drucksache KR 5/25 (MIFKJF) 

Das Ministerium für Integration, Familie, Kultur, Jugend und Frauen wird ver-
treten durch Frau Staatssekretärin Gottstein, Frau Stein und Herrn Dr. Edin-
ger. 

Frau Staatssekretärin Gottstein führt aus, dass es bei diesem Gesetz um die 
Unterstützung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von 
Asylbegehrenden gehe. Im Wesentlichen sehe der Gesetzentwurf folgende 
Änderungen und Ergänzungen des Landesaufnahmegesetzes vor: 
Die Kommunen erhalten für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbe-
gehrenden eine monatliche Erstattungspauschale pro Person, deren Höhe 
sich an den Leistungssätzen im Asylbewerberleistungsgesetzes orientiere. 
Mit dem Gesetzentwurf werden die Regeln über die Erstattungspauschale, 
die die Kommunen erhalten, angepasst an die Erhöhung der Leistungen aus 
dem Asylbewerberleistungsgesetz; die bisher bereits gewährte höhere Er-
stattungspauschale in Höhe von 513 Euro pro Monat werde damit auf eine 
landesgesetzliche Grundlage gestellt. Die eigentlichen Leistungen nach dem 
geänderten Asylbewerberleistungsgesetz lägen niedriger als die bis Februar 
ausgezahlten Beträge. Eigentlich müsste demnach die Erstattungspauschale 
auf 498 Euro pro Monat absinken.. Mit dem Gesetzentwurf werde aber der 
Erstattungssatz von 513 Euro solange beibehalten, bis er durch die jährliche 
Anpassung an die Leistungssätze des AsylbLG ausgeglichen sei. 
Weil sich der Bund an den Kosten des Asylbewerberleistungsgesetzes nicht 
beteilige, wäre es nicht nur aus inhaltlichen Gründen sondern auch aus fi-
nanziellen Gründen der beste Weg vom Asylbewerberleistungsgesetz weg-
zukommen. Die Personen würden dann in die Regelungskreise des SGB II 
bzw. XII fallen, an deren Kosten sich der Bund im Gegensatz zum Asylbe-
werberleistungsgesetz jeweils beteilige. Deswegen sollten wir gemeinsam 
die Chance nutzen hier weiter aktiv zu werden. Es wäre auch auf lange Sicht 
insgesamt für die Kommunen in Rheinland-Pfalz eine erhebliche Kassenent-
lastung. 

Weiterhin sei für den Fall, dass das Land bei der Aufnahme von Flüchtlingen 
auf die Sicherung des Lebensunterhaltes ganz oder teilweise verzichte, die 
Möglichkeit zum Erlass einer ergänzenden Erstattungsregelung eingefügt. 
Dies könnte für die syrischen Flüchtlinge erstmals zum Tragen kommen. 
Dabei fasse man eine Regelung, die es ermögliche, die Details dann in Ab-
stimmung mit dem Finanzministerium so zu regeln, dass eine Kostenerstat-
tung des Landes an die Kommunen für diese Übernahme möglich sei. 

Der dritte Punkt der Regelung sei die Anpassung des Vollzugs der Abschie-
bungshaft an den aktuellen Stand des Bundesrechts und der Rechtspre-
chung. 

Herr Staatsminister Lewentz bestätigt die vorgetragenen Zahlen und Fakten. 
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Ergebnisniederschrift über die 2. Sitzung 
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Dies sei auch Gegenstand der vor kurzem stattgefunden Innenministerkonfe-
renz gewesen. Da hier eine enorme Aufgabe zu schultern sei, könne man 
dies nur gemeinsam hinbekommen. Der Nachtragshaushalt sei mit enormen 
Landesmitteln auf den Weg gebracht worden. Die deutsche Gesellschaft er-
fülle hier ihre Hausaufgaben. 

Bürgermeister Söhngen ist etwas enttäuscht, da die Kommunen insgesamt 
eine höhere Erstattung erwartet haben. Man mahne schon seit längerem ei-
ne Überprüfung dieser Kostenpauschale an. Das was die Kommunen zu leis-
ten hätten, läge bei weitem über dem was durch die Kostenpauschale abge-
deckt werde. Insofern sei eine Überprüfung der Kostenpauschale angezeigt. 

Herr Landrat Dupprö vertritt nochmals die Positionen von Städtetag und 
Landkreistag. Man habe immer gefordert, dass eigentlich das Land 100 
der Kosten übernehmen müsse. Mit der Aufnahmeverpflichtung würden die 
Kosten ständig steigen. Daher bleibe man auch angesichts der Haushaltssi-
tuation der Kommunen bei der Forderung der Übernahme zu 100%. 

Herr Landrat Schartz kritisiert, dass man gerade einen Kostendeckungsgrad 
von 50 bis 55 % habe. Andere Bundesländer wie z.B. das Saarland oder 
Bayern würden 100 % dieser Kosten zahlen. Man habe hohe Aufwendungen 
bei den sozialen Dingen, die vor Ort stattfinden. Man werde als Kommune 
immer stärker gefordert, in diesem Bereich etwas zu tun. Herr Landrat 
Schartz bemängelt daher, dass dieses Gesetz keine Gesetzesfolgenab-
schätzung habe. Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel müssten in 
der Gesamtheit an die Kommunen zur Bewältigung dieser Mammutaufgabe 
fließen. 

Herr Staatsminister Lewentz erwidert, dass die Bundesmittel, die eingesetzt 
werden kaum ausreichen, um die steigenden Zahlen von Aufnahmesuchen-
den abzudecken. Im Bereich des Personals käme davon überhaupt nichts 
bei den Ländern an. Auf der Landesseite würden auf jeden Fall keine Mittel 
zurückgehalten. 

Frau Staatssekretärin Gottstein ergänzt, dass man gerade in diesem Zu-
sammenhang einen Nachtragshaushalt mache und die Mittel des Bundes, 
die nicht vom Land refinanziert werden müssen, den Kommunen zur Verfü-
gung stelle. Das Land sehe seine Verpflichtungen und lasse die Kommunen 
nicht im Stich. Aus diesem Grund habe man auch die Regelung getroffen, 
dass man weiterhin den angehobenen Betrag von 513 Euro pro Monat er-
statten könne. Auch helfe das Land durch weitere Erstaufnahmeeinrichtun-
gen. 

Herr Erbes fragt an, wie schnell die Einzelfälle nach den rechtlichen Bestim-
mungen des Aufnahmerechts abgewickelt werden können und ob sich die 
Verfahren insgesamt weiter hinauszögern. Die Betreffenden könnten womög-
lich dann schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden. 
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Herr Minister Lewentz erläutert, dass das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge bemüht sei, die Fälle so schnell wie möglich zu bescheiden. Hier-
zu benötige es aber auch das entsprechende geschulte Personal, welches 
zum Teil fehle. Man sei seitens des Landes auch bemüht im Ruhestand be-
findliche Mitarbeiter für diese Aufgabe zu gewinnen. 
(Aktuelle Anmerkung: Landespersonal soll im Wege der Abordnung zur Verfügung gestellt 
werden.) 

Ergebnis: 

Von den anwesenden Mitgliedern des Kommunalen Rates wird das "... Lan-
desgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes" zur Kenntnis ge-
nommen mit dem Hinweis, dass die Erstattungspauschale bei 100%' liegen 
müsse. 
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TOP 4 "Entwurf einer Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Landes-
verordnung über das Landesentwicklungsprogramm (Zweite Teilfort-
schreibung LEP IV)" 

Drucksache KR 5/23 (MWKEL) 

Das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 
wird vertreten durch Herrn Staatssekretär Hüser und Herrn Bäumler. 

Herr Staatssekretär Hüser trägt vor, dass in den Fällen der Verbandsge-
meinde Kirchberg und der Stadt Ramstein-Miesenbach die im LEP IV in Ziel 
40 erfolgte Aufstufung zu Mittelzentren in einem mittelzentralen Verbund ko-
operierender Zentren in verwaltungsgerichtlichen Urteilen als abwägungsfeh-
lerhaft bewertet worden sei. Da die Ausweisung von zentralörtlichen Funktio-
nen auch mit Folgen für den Finanzausgleich verbunden sei, werde eine An-
passung auf der Ebene des Landesentwicklungsprogramms erforderlich. 
Darüber hinaus sollen Klarstellungen bzw. Ergänzungen bei drei weiteren 
Zielen des LEP IV erfolgen. Dies betreffe die Ziele 31, 61 und 92. 
Bei Z 31 werde die Zielqualität einer vorrangigen Siedlungsentwicklung im 
Innenbereich vor der Außenentwicklung wiederhergestellt. 
Bei Z 61 werde durch eine Ergänzung klargestellt, dass Agglomerationen 
kleinflächiger Einzelhandelsbetriebe, die in ihrer Gesamtheit wie ein großflä-
chiger Einzelhandelsbetrieb wirken, raumordnungsrechtlich auch wie solche 
behandelt werden. 
Schließlich werde der in Z 92 geregelte Schutz der landesweit bedeutsamen 
historischen Kulturlandschaften dahingehend ergänzt, dass im Bereich der 
UNESCO-Welterbestätten Oberes Mittelrheintal und Obergermanisch-Raeti-
scher Limes große bauliche Anlagen nur dann zulässig sind, wenn diese mit 
dem Status der Welterbestätten vereinbar sind. 

Bürgermeister Söhngen signalisiert außer bei dem Ziel 31 Zustimmungen. 
Gegen den Plansatz "Innen- vor Außenentwicklung" sei dem Grunde nach 
auch nichts einzuwenden. Die für die Flächennutzungsplanung vorgesehene 
Nachweispflicht, welche Flächenpotenziale im Innenbereich vorhanden sind, 
sei aber mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. Es sei zweifelhaft, 
ob sich ein solcher Aufwand in allen Fällen rechtfertigen lasse. Das Ziel stelle 
letztlich eine Überregulierung dar. 

Staatssekretär Hüser erwidert, dass mit Änderung des Ziels 31 die beste-
hende Verpflichtung " Innen- vor Außenentwicklung" nur inhaltlich konkreti-
siert werde. 
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Ergebnis: 

Von den anwesenden Mitgliedern des Kommunalen Rates wird die Änderung 
zu Ziel 31 mehrheitlich bei 2 Enthaltungen abgelehnt. 
Die weiteren Regelungen des "Entwurfs einer Zweiten Landesverordnung zur 
Änderung der Landesverordnung über das Landesentwicklungsprogramm 
(Zweite Teilfortschreibung LEP IV)" werden zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen. 
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TOP 5 "Landesgesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und der 
Gemeindeordnung" 

Drucksache KR 5/19 (ISIM) 

Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur wird vertreten durch 
Herrn van Elst und Herrn Grings. 

Herr Staatsminister Lewentz führt aus, dass der vorliegende Gesetzentwurf 
eine Reihe von Anpassungen im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) be-
inhalte. Zum anderen sei eine Änderung der Bestimmungen in der Gemein-
deordnung (GemO) beabsichtigt, die im Kontext mit dem Kommunalinvestiti-
onsförderungsgesetz des Bundes zu einer kommunalfreundlichen Umset-
zung führe. 
Insgesamt sehe der Gesetzentwurf folgende wesentliche Änderungen vor: 
1. Zuweisungen für kommunale Vorhaben der Versorgung mit Breitbandtele-
kommunikation werden zum einen in den Förderungskatalog der zweckge-
bundenen Finanzzuweisungen aufgenommen. Zum anderen werde eine ent-
sprechende Rechtsgrundlage dafür geschaffen, auch der Organisationsform 
der Anstalt des öffentlichen Rechts entsprechende Zuweisungen zu gewäh-
ren. 
2. Mit der Änderung des § 5 werde sichergestellt, dass die außerhalb des 
Steuerverbundes und direkt an die Kommunen weiterzuleitenden Mittel auf-
grund des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 
2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreu-
ung sowie zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes vom 22. Dezember 
2014 nicht zusätzlich im allgemeinen Finanzausgleich aufgehen. 
3. Die Bestimmungen zur Steuerkraftermittlung erfahren eine klarstellende 
Anpassung, um eine Regelungslücke zu schließen für jene Fälle, in denen 
Gemeinden auf die Erhebung der Grundsteuer A oder der Grundsteuer B 
verzichten. 
4. Für die Gewährung von Zuweisungen an Kommunen im Zuge der Kom-
munal- und Verwaltungsreform werde mit den „Zuweisungen aus Anlass 
kommunaler Gebietsänderungen" eine flexiblere Rechtsgrundlage geschaf-
fen. 
5. Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes werden bis 
zum Jahr 2018 für finanzschwache Kommunen in Rheinland-Pfalz Bundes-
mittel in Höhe von 253 Mio. Euro gewährt, die um rund 32 Mio. Euro Lan-
desmittel aufgestockt werden. In der Folge werden die Regelungen des § 18 
Abs. 2 Nr. 1 (Verbot der Doppelförderung) sowie der Nr. 3 (hier: Zulässigkeit 
von Zuweisungen für Investitionen aus dringenden Gemeinwohlgründen) 
kommunalfreundlich aktualisiert. Durch den allgemeinen Verweis auf Bun-
desgesetze nach Artikel 104 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes werden zu-
künftige Gesetzesänderungen entbehrlich, sofern der Bund weitere Sonder-
programme auflegen sollte. 
6. Die übrigen Änderungen im LFAG seien weitestgehend redaktioneller Art. 
7. Im Hinblick auf das zuvor erwähnte Kommunalinvestitionsförderungsge-
setz erfolge in der Gemeindeordnung eine Anpassung der Bestimmungen für 
den Erlass bzw. des Verzichts auf kommunale Nachtragshaushaltssatzung, 
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um zeitliche Verzögerungen bei der Verwirklichung von Investitionen auf-
grund bislang nicht vorliegender Haushaltsermächtigungen zu vermeiden. 
Landesseitig werde somit eine kommunalfreundliche Umsetzung weiter un-
terstützt. 
Unter Hinweis auf die beschriebenen Maßnahmen bittet das vorsitzende Mit-
glied um zustimmende Kenntnisnahme. 

Bürgermeister Söhngen kritisiert nunmehr die Überführung kommunaler Vor-
haben der Breitbandversorgung in den kommunalen Finanzausgleich. Das 
seien dann letztlich Zweckzuweisungen aus I-Stock Mitteln. 
Man solle diese Förderung wie bisher aus dem originären Landeshaushalt 
vornehmen. Es dürfe nicht zu Lasten der zur Verfügung stehenden Finanz-
ausgleichsmasse gehen. 
Auch bestehe Ablehnung dahingehend Zuweisungen im Zusammenhang mit 
der kommunalen Verwaltungsreform (Hochzeitsprämie) in einem allgemeinen 
und unbestimmt offenen Zweckzuweisungstatbestand aufgehen zu lassen. 
Landrat Schartz hat Bedenken dahingehend, dass durch das Thema "lan-
desweite Breitbandversorgung" andere Schwerpunktthemen bei der Förde-
rung zu kurz kommen. 

Minister Lewentz erwidert, dass die Förderung des Breitbandausbaus in den 
kommunalen Gebietskörperschaften ein Vorhaben ist, dem aufgrund der zu-
nehmenden Digitalisierung und weiter steigenden Bedeutung des Internets 
ein großes Gewicht bei der Entwicklung der Gemeinden und Gemeindever-
bände im Land zukommt und das von daher einen Förderschwerpunkt bilde. 
Bereits in den Jahren 2014 und 2015 wurden deshalb zu diesem Zweck Mit-
tel des Investitionsstocks eingesetzt, die durch entsprechende Landesmittel 
ergänzt wurden. Es ist derzeit nicht beabsichtigt, eine Landesförderung 
kommunaler Vorhaben im Breitbandbereich vollständig in den kommunalen 
Finanzausgleich zu überführen. 

Ergebnis: 

Von den anwesenden Mitgliedern des Kommunalen Rates wird der Entwurf 
für ein "Landesgesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und der 
Gemeindeordnung" zustimmend zur Kenntnis genommen mit dem Hinweis, 
dass man die Änderung in Bezug auf die Gewährung von Zuweisungen an 
Kommunen im Zuge der Kommunal- und Verwaltungsreform in der vorgeleg-
ten Form ablehne. 
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TOP 6 "Verschiedenes" 

Herr Bürgermeister Söhngen erkundigt sich nach dem Stand des Gesetzge-
bungsverfahrens, inwieweit zukünftig auch Zweckverbände Träger einer ge-
meinsamen kommunalen Anstalt sein dürfen. 

Das vorsitzende Mitglied teilt mit, dass die nächste turnusgemäße Sitzung 
am Montag, 7. September 2015, 14.00 Uhr, stattfindet. 

Die Sitzung endet um 15.50 Uhr. 

Roger Lewentz 
	

Margit Schneider 
Staatsminister 
	

Schriftführerin 
Vorsitzendes Mitglied 
des Kommunalen Rates 
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Mitglied 

Nr. • Name Unterschrift 

1 Balthasar-Schäfer, Stephanie - 

2 Bambey, Wolfgang / 
,_._..------ 

3 Birk, Angelika entschuldigt am 03.07.2015 

4 Denker, Anke 

5 Dupprö, Hans Jörg 2 
6 Ebling, Michael 

7 Erbes, Heribert ff 

8 Dr. Frieden, Karl-Heinz 

9 Görisch, Ernst Walter 

10 Dr. Hirschberger, Winfried entschuldigt am 29.06.2015 

11 Dr. Kaster-Meurer, Heike 

• c 

12 Kissel, Michael entschuldigt am 23.06.2015 

13 Labonte, Peter <-2 
, 

14 Martin, Berthold / 	I, 

15 Dr. Matheis, Bernhard entschuldigt am 23.06.2015 



16 Metzger, Elisabetha 

17 Petry, Manfred 7 

18 Reitzel, Michael 
'‘.. 

19 Dr. Saftig, Alexander A 

20 Schaaf, Edmund 

21 Schartz, Günther 2 

22 Seebald, Karl-Heinz entschuldigt am 26.06.2015 

23 Söhngen, Aloysius 

24 Spiegler, Ralph entschuldigt am 22.06.2015 

25 Volk, Ilona 

/4&a CeiC  

26 Wefelscheid, Stephan 

27 Zimmer, Bruno 
, 

Stellvertretendes Mitglied 

Nr. Name Unterschrift 

28 Ableiter, Claus 

29 Becker Monika 

30 Breyer, Eveline 

31 Claus, Ralf 

32 Eder, Katrin entschuldigt am 06.07.2015 

33 Hallerbach, Achim 



34 Hollmann, Georg 

35 Kaul, Rainer 

36 Laschet-Einig, Gabriele 

37 Dr. Lohse, Eva 

38 Mack, Günther 

39 Müller, Klaus 

40 Pauly, Matthias 

41 Potje, Claus 

42 Scherrer, Reinhard 

43 Schmitt, Reiner 

44 Schwickert, Achim 

45 Simon, Karl-Heinz 
 

46 Weidenbach, Bernd 

47 Weis, Anita 

weitere Teilnehmer 

Nr. Name Unterschrift 

48 

49 

50 


